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Fürbitte 
für die 8. Tagung der 7. Synode 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
vom 22. bis 24. Februar 1991 

in Berlin-Spandau 

Nr. 2.112 Az. 11-1-2-1 Düsseldorf, 28. Januar 1991 

Unter Hinweis auf Artikel 25 Absatz 3 der Grundordnung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 13. Juli 1948 bitten 
wir, in den Gottesdiensten am 24. Februar 1991 der 8. Tagung 
der 7. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland fürbit
tend zu gedenken. 

Während dieser Tagung sollen die notwendi.gen Entscheidun
gen zur Herstellung der Einheit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland getroffen werden. 

Das Landeskirchenamt 

Regelung des Verfahrens zur Feststellung der Eignung 
von Bewerbern tür den Verwaltungslehrgang I der 
Evangelischen Kirche im Rheinland gemäß § 4 Abs. 2 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste 
und Zweite kirchliche Verwaltungsprufung in der Evan
gelischen Kirche im Rheinland vom 16. November 1989 

Seite 
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Fortbildungsseminare für Mitarbeiter im kirchlichen Ver-
waltungsdienst . . . 26 

Beteiligung an OIKOS ................ . 27 

Heizkostenbeitrag für an dienstliche Sammelheizungen 
angeschlossene Dienstwohnungen 27 

Personal- und sonstige Nachrichten . . . . . . . . .. 27 

Kirchengesetz 
zur Ausführung des Archivgesetzes 
der Evangelischen Kirche der Union 

(AG ArchG) 
Vom 11. Januar 1991 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
zur Ausführung des Kirchengesetzes der Evangelischen Kir
che der Union zur Sicherung und Nutzung von kirchlichem Ar
chivgut (Archivgesetz) vom 30. Mai 1988 (AbI. EKD S. 266) das 
folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§1 
Kirchliche Archive 

Zur Sicherung, Erhaltung und Erschließung des kirchlichen Ar
chivguts werden kirchliche Archive eingerichtet und unterhal
ten. 

§2 
Archivgut 

(1) Zum kirchlichen Archivgut gehören auch die kirchlichen 
Kunstgegenstände, die die Geschichte der kirchlichen Körper
schaft dokumentieren. 
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(2) Nichtkirchliches Archivgut )<ann inkirchliche Archive aufge
nommen werden, wenn dies im kirchlichen Interesse liegt Die 
Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten für dieses Archiv
gut entsprechend, soweit nicht mit dem jeweiligen Eigentümer 
besondere Vereinbarungen getroffen werden. 

§3 
Verwaltung von Archivgut 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen nach § 3 Abs. 1 
des Archivgesetzes können die kirchlichen Körperschaften die 
Verwaltung ihres Archivguts durch s..."hriftlichen Vertrag ande
ren Trägem kirchlicher Archive übertragen oder ihr Archivgut 
unbeschadet ihres Eigentumsrechtes anderen kirchlichen Ar
chiven als Depositum zur Verwahrung übergeben. Die Verträ
ge bedürfen der Genehmigung durch das landeskirchenamt. 
Das landeskirchliche Archiv soll eine übertragung oder über
gabe nach Satz 1 annehmen. 

(2) Kirchliches Archivgut, das nach Absatz 1 von anderen 
kirchlichen Archiven übernommen wird, ist nach den abgeben
den kirchlichen Körperschaften getrennt zu verwahren. 

(3) Die kirchlichen Körperschaften sollen in allen Fragen des 
Archivwesens, insbesondere bei der Bildung, Unterhaltung 
und Pflege ihrer Archive, die Beratung und Betreuung des 
Kreissynodalarchivpflegers oder des landeskirchlichen Ar
chivs in Anspruch nehmen. 

(4) Kirchliches Archivgut kann vorübergehend für Ausstellun
gen nichtkirchlichen Trägern durch schriftlichen Vertrag aus
geliehen werden. 

§4 
Verwahrung 

Kirchliche Archive müssen in Räumen untergebracht sein, die 
für die Aufbewahrung von Archivgut geeignet sind. 

§5 
Verzeichnisse 

(1) Kirchliche Archive werden in das Archiwerzeichnis der 
landeskirche aufgenommen. 

(2) Für kirchliche Archive soll ein Findbuch geführt werden, das 
beim Landeskirchlichen Archiv, beim Kirchel'lkreis und beim 
Träger zu hinterlegen ist. 

§6 
Obergabepflicht und Aufnahme 

(1) Die kirchlichen Körperschaften haben sämtliches Schriftgut 
und alle sonstigen Gegenstände im Sinne von § 2 Abs. 3 des 
Archivgesetzes, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr 
benötigen, ihrem Archiv zu übergeben. 

(2) Dies gilt auch für privates, aber dienstlich entstandenes 
Schriftgut der kirchlichen Amtsträger, das der kirchlichen Kör
perschaft überlassen wird. 

(3) Das Archiv und seine Verwaltung haben von der übergabe 
des Archivguts an, ebenso wie zuvor die abgebende Stelle, die 
schutzwürdigen Belange Betroffener zu berücksichtigen. 

(4) Die Entscheidung über die Aufnahme als Archivgut trifft das 
zuständige leitungsorgan nach fachlichen Gesichtspunkten 
im Rahmen der Aufbewahrungs- und Kassationsordnung. 

§7 
Nutzung durch Eigentümer und Betroffene 

(1) Die kirchlichen Körperschaften haben das Recht, das in ih
rem Archiv befindliche kirchliche Archivgut zu dienstlichen 
Zwecken jederzeit zu nutzen. Dies gilt auch für in ihrem Eigen-

IDm.stehendes Archivgut, das sich in anderen kirchlichen Ar
chiven befindet. 

(2) Betroffenen hat das leitungsorgan der kirchlichen Körper
schaft zur Wahrnehmung berechtigter persönlicher Belange 
auf Antrag Einsicht in das kirchliche Archivgut zu gewähren 
oder Auskunft daraus zu erteilen, soweit es sich auf ihre Person 
bezieht; Satz 1 gilt auch für die Rechtsnachfolger von Betroffe
nen. 

(3) Wird festgestellt, daß personenbezogene Angaben unrich
tig sind, so ist dies in den Unterlagen zu vermerken oder auf 
sonstige Weise festzuhalten. Bestreitet ein Betroffener die 
Richtigkeit personenbezogener Angaben, so ist' ihm die Mäg-

. lichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. Der Träger des 
Archivs ist verpflichtet, die Gegendarstellung den Unterlagen 
hinzuzufügen. Die Gegendarstellung kann durch den Rechts
nachfolger des Betroffenen verlangt werden. wenn er ein be
rechtigtes Interesse daran geltend macht. 

§8 
Benutzung durch Dritte 

(1) Die Benutzung kirchlichen Archivguts kann Dritten gestattet 
werden, wenn sie ein berechtigtes Interesse glaubhaft ma
chen. Ein berechtigtes Interesse kann insbesondere vorliegen, 
wenn die Benutzung zu kirchlichen oder wissenschaftlichen 
Zwecken oder zur Wahrnehmung berechtigter persönlicher 
Belange erfolgen soll. 

(2) Findbehelfe für geschütztes Archivgut dürfen vor Ablauf der 
Schutzfristen nach § 5 Archivgesetz nur mit Genehmigung des 
Archivieiters vorgelegt werden. 

(3) Schriftgut und Gegenstände, die schon bei ihrer Entstehung 
zur Veröffentlichung bestimmt waren, faUen nicht unter die 
Schutzfristen nach§ 5 Abs. 1 und 2 des Archivgesetzes. 

(4) Die Schutzfristen nach § 5 Abs. 1 und 2 des Archivgesetzes 
können mit Genehmigung des landeskirchenamtes um höch
stens 20 Jahre verlängert werden, soweit dies im kirchlichen 
Interesse liegt oder schutzwürdige Belange der Betroffenen 
dies erfordem. 

(5) Die Benutzung ist einzuschränken oder zu versagen, soweit 
1. Grund zu der Annahme besteht, daß das Wohl der Evange

lischen Kirche gefährdet würde, 
2. Grund zu der Annahme besteht, daß schutzwürdige Belan

ge Dritter entgegenstehen, 
3. Geheimhaltungspflichten verietzt würden, 
4. der Erhaltungszustand des kirchlichen Archivguts gefähr

det würde oder 
5. ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand erforderlich 

wäre. 

(6) Die Benutzung kann mit Bedingungen verknüpft und mit 
Auflagen verbunden werden. Der Benutzer muß sich verpflich
ten, die Benutzungsordnung und etwaige Bedingungen und 
Auflagen einzuhalten. 

§9 
Archivordner 

(1) Die kirchlichen Körperschaften sollen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben auf dem Gebiet des Archivwesens geeignete Perso
nen zu Archivordnern berufen. Die Berufung von Archivord
nern erfolgt nach Beratung durch das landesdkirchliche Ar
chiv. 

(2) Die Archivordner haben insbesondere die Aufgabe, ein Be
standsverzeichnis anzulegen, das kirchliche Archivgut in ord
nungsgemäßen Zustand zu bringen, zu erhalten und für des
sen Benutzbarkeit Sorge zu tragen. 
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§10 
Kreissynodalarchivpfleger 

(1) Die Kirchenkreise haben die Kirchengemeinden und Ver
bände von Kirchengemeinden bei der Bildung, Unterhaltung 
und Pflege ihrer kirchlichen Archive zu unterstützen und über 
die Einhaltung des Archivgesetzes zu wachen. 

(2) Die Kirchenkreise sollen zur Durchführung dieser Aufgaben 
Kreissynodalarchivpfleger berufen. Die Berufung ist dem Lan
deskirchenamt anzuzeigen. 

(3) Die Kreissynodalarchivpflegerberaten in Zusammenarbeit 
mit dem Landeskirchlichen Archiv die kirchlichen Archive im 
Kirchenkreis in Fragen des Archivwesens und der regionalen 
Kirchengeschichtsforschung. Sie besuchen regelmäßig die 
kirchlichen Archive im Kirchenkreis. Ober den Zustand der be
suchten kirchlichen Archive ist dem Kreissynodalvorstand und 
dem Landeskirchlichen Archiv schriftlich zu berichten. Sie neh
men im Rah!l1en ihrer Aufgaben an den VlSitationen im Kir
chenkreis teil. 

(4) Ist kein Kreissynodalarchivpfleger berufen worden, so kön
nen dieseAufgaben dem Landeskirchiichen Archiv übertragen 
werden. 

§ 11 
Benutzungs- und Gebührenordnung 

Für die Inanspruchnahme kirchlicher Archive und die Benut
zung kirchlichen Archivguts werden Gebühren und Auslagen 
nach der Archivgebührenordnung erhoben. 

§12 
landeskirchliches Archiv 

(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland unterhältdas Lan
deskirchliche Archiv als Einrichtung der kirchlichen Archivpfle
ge und als Archiv der Landeskirche. 

(2) Das Landeskirchliche Archiv berät die Kirchenleitung und 
das Landeskirchenamt in allen Fragen des Archivwesens. 

(3) Das Landeskirchliche .Archiv hat die kirchlichen Körper
schaftenin allen Fragen des Archivwesens, insbesondere bei 
der Bildung, Unterhaltung und Pflege ihrer Archive zu beraten 
und zu betreuen. 

(4) Das Landeskirchliche Archiv unterstützt die rheinische Kir
chengeschichtsforschung und die kirchliche Denkmalpflege. 

(5) Das Landeskirchliche Archiv berät die Kirchengemeinden in 
Fragen der Schriftgutverwaltung und hält zu diesem Zweck 
Fortbildungsveranstaltungen ab. 

§13 
Ausführungsbestimmungen 

(1) Die Kirchenleitung erläßt durch Ausführungsverordnung 
Bestimmungen zur Ergänzung und Durchführung dieses Kir
chengesetze~ 

(2) Die Kirchenleitung kann das Landeskirchenamt ermächti
gen, weitere Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 

§14 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft. 

Bad Neuenahr, den 11. Januar 1991 

(Siegel) 
Evangelische Kirche im Rheinland 

Die Kirchenleitung 
Peter Beier Dr. Nikolaus Becker 

Lohnsteuerliche Behandlung 
der Dienstwohnungen der Pfarrer und 

kirchlichen Mitarbeiter 
im Land Nordrhein-Westfalen; 

hier: im Bereich der Oberfinanzdirektion (OFD) 
Düsseldorf 

Nr. 2175711 Az. 14-5-17 Düsseldorf, 17. Januar 1991 

Die im KABI. 1981, S. 246 ff. bekanntgegebene Verfügung der 
OFD Düsseldorf vom 28. Juli 1981 - S 2334 A - St 121 ist - auf 
unsere Anfrage hin - zu modifizieren. Mit Schreiben vom 23. 
November 1990 - S 2334 A - St 151 hat die OFD Düsseldorf
für ihren Bezirk geltend - mitgeteilt: 
Eine pauschale Festsetzung von Mietwerten tür die Dienst
wohnungen der Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rhein
land durch die OFD Düsseldorf ist wegen der regionalen Unter
schiede der örtlichen Mietwerte nicht möglich. Vielmehr sollten 
sich die Kirchengemeinden mit den zuständigen Finanzämtern 
zur Abstimmung der Mietwerte in Verbindung setzen. 
Hinsichtlich der Ermittlung der Kosten tür Wassergeld war die 
OFD Düsseldorf jedoch damit einverstanden, den Wasserver
brauch auf 3 cbm pro Monat für jede dem Pfarrhaushalt ange
hörige Person zu schätzen. Zwischenzeitlich ist jedoch nach 
den statistischen Angaben der Wasserverbrauch pro Person 
und Monat auf durchschnittlich 4 cbm angestiegen. Hierauf 
hatte die OFD Düsseldorf in einer verwaltungsintemen Anwei
sung hingewiesen (gültig ab 1. Januar 1989). 
Soweit Kirchengemeinden von dieser Änderung der Verhält
nisse keine Kenntnis hatten, ist die OFD Düsseidorf damit ein
verstanden, daß eine Umstellung der Berechnung zum 1. Ja
nuar 1991 erfolgt. 

Im übrigen empfiehlt die OFD Düsseldorf den Kirchengemein
den, die Mietwerte in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren 
mit den betroffenen Finanzämtern neu abzustimmen. 

Bei der Ermittlung des Mietwertes können sich Besonderheiten 
ergeben, wenn der Arbeitgeber die Kosten für ein in der Dienst
wohnung befindliches häusliches Arbeitszimmer trägt. Hierzu 
gilt folgendes: 
In die Berechnung des Mietwertes sind solche Räume nicht 
einzubeziehen, die dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber im 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse als Büro bzw. 
Dienstzimmer zugewiesen werden. Für die Herausnahme aus 
der Bemessungsgrundlage (Wohnfläche) sind jedoch neben 
der ausdrücklichen - schriftlichen - Zuweisung dieses Raumes 
als Büro oder Dienstzimmer weitere Indizien zu fordern, die die 
Anerkennung eines überwiegend eigenbetrieblichen Arbeitge
berinteresses rechtfertigen, weil sie die tatsächliche Abgren
zung zu den Wohnräumen erkennen lassen. Als solche Merk
male kommen z. B. in Betracht die (T eil-)Möblierung des Büros 
durch den Arbeitgeber, die Erfassung der anteiligen Energie
kosten über gesonderte Zähler oder die räumliche Trennung 
durch eine separate Eingangstür. 

Erstattet der Arbeitgeber - ohne selbst Rechnungsempfänger 
zu sein - dem Arbeitnehmer die auf das zugewiesene Zimmer 
entfallenden Nebenkosten (Strom, Heizung), liegt auf Grund 
des Steuerreformgesetzes ab 1 . Januar 1990 steuerpflichtiger 
Arbeitslohn vor; es bleibt dem Arbeitnehmer überlassen, die 
Aufwendungen als Werbungskosten - ggf. schon im Lohn
steuerermäßigungsverfahren - geltend zu machen. 

Die Finanzämter im Bezirk der OFD Düsseldorf haben eine 
Ausfertigung dieses Schreibens erhalten. 

Das Landeskirchenamt 
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landeskirchlicher Haushalt 1991 

Nr. 1417 Az. 14-1-2 Düss~dort, 16. Januar 1991 

Hiermit geben wir die Zusammenfassung des von der Kirchenleitung am 15. November 1990 festgestellten und von der Landes
synode am 12. Januar 1991 verabschiedeten Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche im Rheinland tür das Haushaltsjahr 
1991 bekannt: 

Haushaltsjahr 
1991 1990 

Einzelplan 
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 

PM DM DM DM 

0 Allgemeine kirchliche Dienste 236 510 000,- 276492174,- 217 687 349,- 253 669 348,-

1 Besondere kirchliche Dienste 467400,- 19967760,- 321800,- 15235737,-

2 Kirchliche Sozialarbeit - 17552320,- - 14069277,-

3 Gesamtkirchliche Aufgaben 
ökumene, Weltmission 50710500,- 88734968,- 8500 500,- 45954438,-

4 öffentlichkeitsarbeit 321790,- 8547003,- 288745,- 8097710,-

5 Bildungswesen und Wissenschaft 314720,- 25235499,- 309220,- 22453717,-

6 unbesetzt - - - -

7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, 
Rechtsschutz 4330935,- 26584067,- 4036640,- 23045002,-

8 Verwaltung des allgemeinen Finanz-
vermögens und der Sondervermögen 18576135,- 3809070,- 9987135,- 3318226,-

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 220 498 520,- 64 807139,- 211 868 611 ,-'- 67156545,-

Gesamtplan 531 730000,- 531 730 000,- 453 000 000,- 453 000 000,-

Der Haushaltsplan kann in der Zeit vom 18. Februar bis 22. Februar 1991 im Landeskirchenamt Düsseldorf, Hans-Böckler
Straße 7, Zimmer 202, bei Herrn LkOVR Münter eingesehen werden. 

Theologische Fortbildung 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der kirchlichen Industrie- und Sozialarbeit 
1991/1992 

Nr. 34956 Az. 13-12-2 Düsseldorf, 9. Januar 1991 

Die Evangelische Sozialakademie Friedewald in Zusammen
arbeit mit dem Amt für Sozialethik und Sozialpolitik der Evan
gelischen Kirche im Rheinland bietet eine theologische Fortbil
dung an, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der kirchlichen 
Industrie- und Sozialarbeit, die mit anderen Qualifikationen in 
einen kirchlichen Beruf eingetreten sind. Die Fortbildung be
steht aus drei Kursen insgesamt, die sich auf einen Zeitraum 
von 1 V2 Jahren verteilen. Ein Kurs umfaßt zwei Arbeitswochen 

Das Landeskirchenamt 

(6-Stunden-Tag; 5 Tage pro Woche). Der erste Kurs findet 
statt in der Zeit vom 6. -17. Mai 1991 unter der Thematik "Kir
che und soziale Frage im 19. Jahrhundert". Die Teilnehmerge
bühr beträgt 60,- DM pro Tag verbunden mit einer einmaligen 
Kursgebühr von 100,- DM für alle Kurse. 

Anfragen bezüglich der Konzeption dieser Fortbildung sowie 
Anmeldungen werden an das Amt für Sozialethik und Sozial
politik der Evangelischen Kirche im Rheinland, Postfach 
320368, 4000 Düsseldorf 30, erbeten. Anmeideschluß 28. Fe
bruar 1991. 

Interessenten und Teilnehmer treffen sich mit den Veranstal
tern der Fortbildung am 1. März 1991 um 10.00 Uhr im Sozial
werk des Stadtkirchenverbandes Köln, Kartäusergasse 9, 
5000 Köln 1. 

Das landeskirchenamt 
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Regelung des Verfahrens 
zur Feststellung der Eignung von Bewerbern 

für den Verwaltungslehrgang I 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

gemäß § 4 Abs. 2 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für die Erste und Zweite 
kirchliche Verwaltungsprufung 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
vom 16. November 1989 (AProO Verw.1 und 11) 

Nr. 36317 Az. 13-15-2-2 Düsseldorf, 18. Dezember 1990 

Die charakterliche, geistige und körperliche Eignung von Be
werbern für den Verwaltungslehrgang i wird durch ein beson
deres Verfahren festgestellt. Die Einzelheiten werden wie folgt 
geregelt: 

1. Teilnehmender Personenkreis 

1.1 An dem Verfahren nehmen die Bewerber für den Ver
waltungslehrgang I teil, die die übrigen allgemeinen und 
die besonderen Teilnahmevoraussetzungen nach den 
§§ 4 und 5 APrO Verw. I und 11 erfüllen, soweit im folgen
den nichts anderes geregelt ist. 

1 .2 Bewerber, die die Abschlußprüfung für den Beruf des 
kirchlichen Verwaltungsfachangestellten mindestens 
mit der Note "befriedigend" abgelegt haben, nehmen 
nicht an dem Verfahren teil. 

1.3 

1.4 

2. 

2.1 

Für die Berücksichtigung beim Auswahlverfahren gern. 
§ 8 Abs. 5 AProO Verw.1 und 11 wird das Ergebnis der Ab
schlußprüfung wie ein Ergebnis dieses Verfahrens ge
wertet. 

Bewerber, deren Eignung bereits in einem früheren Ver
fahren festgestellt wurde, brauchen bei einer erneuten 
Bewerbung nicht teilzunehmen. Sie können auf eigenen 
Wunsch teilnehmen. Es gilt dann das Ergebnis des neu
en Verfahrens. 

Bewerber, die die Wiederholungsprüfung gem. § 24 
AProO Verw.! und 11 anstreben, nehmen an dem Verfah
ren nicht teil. 

Inhalt, Varfahren, Feststellung des Ergebnisses 

Inhalt 

Die Eignung der Bewerber soll im Rahmen dieses Ver
fahrens durch die Anfertigung schriftlicher Arbeiten fest
gestellt werden. 
Dabei sollen im wesentlichen Gegenstand der Eig
nungsfeststellung sein: zu 

berücksichtigen 
mit % 

a) Erfassen von Zusammenhängen, 
Ausdrucksvermögen, Argumentations
fähigkeit, Beherrschung 
der deutschen Sprache 50 

b) Allgemeinbildung 30 
c) Belastbarkeit, Ausdauer, 

Konzentrationsfähigkeit 20 
Die anzufertigenden Arbeiten werden vom Landeskir
chenamt festgelegt. 

2.2 Verfahren 

2.2.1 Das Verfahren wird nach dem Ende der Bewerbungsfrist 
und vor der Zulassung der Lehrgänge durchgeführt. Ort 

und Zeitpunkt werden vom Landeskirchenamt in diesem 
Rahmen festgelegt. 

2.2.2 in der Ausschreibung der Verwaltungslehrgänge im 
Kirchlichen Amtsblatt ist auf diese Regelung und den 
voraussichtlichen Termin hinzuweisen. Nach dem Ende 
der Bewerbungsfrist erhalten die Teilnehmer eine be
sondere Einladung. 

2.2.3 Für die Kosten des Verfahrens gilt § 9 Abs. 6 AProO 
Verw. I und 11 entsprechend. 

2.3 Ergebnis 

2.3.1 Die nach Nr. 2.1 angefertigten Arbeiten werden vor der 
Zulassung zu den Verwaltungslehrgängen von Beauf
tragten des Landeskirchenamtes durchgesehen und mit 
einer Note und Punktzahl nach § 16 AProO Verw. I und 11 
bewertet. Die Einzelheiten regelt das Landeskir
chenamt. 

2.3.2 Die Eignung eines Bewerbers ist festgestellt, wenn das 
Gesamtergebnis mindestens die Note "ausreichend" mit 
der Punktzahl 5 ergibt. 

2.3.3 Das Ergebnis des Verfahrens wird den Bewerbern 
schriftlich mitgeteilt. 

3. Wiederholung 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

. Bewerber, deren Eignung nicht festgestellt werden 
konnte, haben die Möglichkeit, an höchstens einem 
späteren Verfahren teilzunehmen. In besonderen Fällen 
kann das Landeskirchenamt eine weitere Teilnahme zu
lassen. 

Inkrafttraten, Obargangsregelungen 

Diese Regelung gilt für Zulassungsverfahren zu Verwal
tungslehrgängen I, die nach dem 31. Dezember 1990 
beginnen. 

Bewerber, die bis zum 31. Dezember 1990 an einem 
Auswahlverfahren gescheitert sind, brauchen bei einer 
erneuten Bewerbung bis zum 31. Dezember 1992 nicht 
an diesem Verfahren teilzunehmen. Sie können auf ei
genen Wunsch teilnehmen. In besonderen Fällen kann 
die Frist nach Satz 1 vom Landeskirchenamt verlängert 
werden. 

Die Berücksichtigung der Prüfungsergebnisse von Be
werbern nach Nr. 1.2 beim Auswahlverfahren, die nicht 
in § 16 AProO Verw. I und 11 vergleichbaren Punktzahlen 
ausgedrückt sind, regelt das Landeskirchenamt im Rah
men des Auswahlverfahrens. Dies gilt für Bewerber 
nach Nr. 4.2, die nicht auf eigenen Wunsch an dem Ver
fahren teilgenommen haben, und für Bewerber nach 
Nr. 1.4 entsprechend. 

Das Landeskirchenamt 

Verwaltungslehrgang 11991/92 

Nr. 36240 ÄZ. 13-15-2-2 Düsseldorf, 2. Januar 1991 

Am 2. September 1991 beginnt der nächste Verwaltungslehr
gang zur Vorbereitung auf die Prüfung für den mittleren kirchli
chen Verwaltungsdienst. Der Lehrgang dauert bis November 
1992 (17 Abschnitte und schriftliche Prüfung); die mündliche 
Prüfung wird voraussichtlich im Februar 1993 stattfinden. Der 
Lehrgang findet statt in der Evangelischen Akademie Mülheim, 
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Haus der Begegnung,Uhlenhorstweg 29,4330 Mülheim/Ruhr. 
Es werden voraussichtlich 40 Lehrgangsplätze zur Verfügung 
stehen. 

Die Lehrgangsabschnitte dauern jeweils von Montag bis Frei
tag. Sie verteilen sich über die Dauer des Verwaltungslehrgan
ges so, daß mindestens ein Lehrgangsabschnitt im· Monat 
stattfindet mit Ausnahme der Sommerferien. In einigen Mona
ten werden auch zwei Lehrgangsabschnitte stattfinden. Der 
Terminplan wird den Teilnehmern mit der Zulassung bekannt
gegeben. Während der Lehrgangsabschnitte wohnen die Teil
nehmer im Haus der Begegnung (in der Regel in Zweibettzim
mern). Ausnahmen von dieser Verpflichtung sind grundsätzlich 
nicht möglich. 

Gemäß § 23 des landesreisekostengesetzes'- Kirchliche Fas
sung in Verbindung mit Nr. 2.3 der Verwaltungsvorschriften 
hierzu, ist von den Teifnehmern die häusliche Ersparnis an uns 
zu erstatten. Der Betrag der häuslichen Ersparnis beläuft sich 
z. Z.auf 6,60 DM täglich = 33,00 DM je Lehfgangsabschnitt, 
der sich für Teilnehmer ohne Hausstand verdoppelt. 

Anträge auf Zulassung zu dem Verwaltungslehrgang können 
von Mitarbeitern, die die Zulassungsvoraussetzungen gemäß 
§§ 4 und 5 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung erfüllen, bis 
zum 30. April 1991 über den Vorsitzenden des Leitungsorga
nes auf dem Dienstwege an uns gerichtet werden. 

Dem Antrag sind die in § 8 der Ausbildungs- und Prüfungsord
nung aufgeführten Unterlagen beizufügen. Außerdem erbitten 
wir eine Erklärung der Dienststelle, in der diese sich ausdrück
lich mit dem Besuch des Lehrganges einverstanden erklärt und 
zusichert, daß der Bewerber während der Lehrgangszeit so
weit wie möglich entlastet werden soll. Vordrucke für die Beur
teilung des Dienststellenleiters können bei uns angefordert 
werden (Telefon: 0211/4562-313 oder -406). 

Das Landeskirchenamt hat beschlossen, die Eignung der Be
werber zum Verwaltungslehrgang I gern. § 4 Abs. 2 der Ausbil
dungs- und Prüfungsordnung in einem besonderen Verfahren 
festzustellen. Die dazu ergangene Regelung ist im Kirchlichen 
Amtsblatt 1991 , Seite 25 veröffentlicht. Es ist vorgesehen, daß 
dieses Verfahren am 17. Mai 1991 in der Evangelischen Aka
demie Mülheim stattfindet. Bewerber, die an diesem Verfahren 
teilnehmen, werden nach Abschluß der Meldefrist noch beson
ders eingeladen. Bewerber, die an diesem Verfahren auf eige
nen Wunsch teilnehmen wollen, müssen dies bereits mit dem 
Antrag auf Zulassung ausdrücklich erklären. 

Das Landeskirchenamt 

Bestandene Abschlußprüfungen 
für Auszubildende 

Nr. 3335 Az. 13-15-2-6 Düsseldorf, 21. Januar 1991 

Die Abschlußprüfung für Auszubildende für den Beruf des 
kirchlichen Verwaltungsfachangestellten in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland haben bestanden: 

Herrmann, Christiane, Mülheim a. d. Ruhr 
Kr je gel, Gabi, Kamp-Lintfort 
Li e b i g, Thomas, Dudweiler 

Das landeskirchenamt 

Fortbildungsseminare für Mitarbeiter 
im kirchlichen Verwaltungsdienst 

Nr.1094Az.13-15-3 DüsseldOrf,JO. Januar 1991 

Für Mitarbeiter im kirchlichen Verwaltungsdienst werden in 
1991 folgende Fortbildungsseminare angeboten: 

91.01 

28. - 30. Januar 1991 
Josef-Hromadka-Haus in Stolberg-Zweifall 

Das Beihilferecht der EKiR 
und 
- Richtlinien über die Gewährung von Vorschüssen in beson

deren Fällen 
- Unterstützungsgrundsätze 

91.02 

18. - 20. Februar 1991 
Evangelisches Freizeit- und Erholungsheim 
Nümbrecht-Bierenbachtal 

Landessynode 1991 
- Berichte, Hintergrundinformationen, Beschlußfassungen 

und Auswirkungen 

91.03 

28. Februar -1. März 1991 
Evangelische Akademie Mülheim a. d. Ruhr 

Fortbildungsseminar für Ausbilder der Auszubildenden für den 
Beruf des kirchlichen Verwaltungsfachangestellten 

91.04 

11.-12. März 1991 
Evangelisches Freizeit- und Erholungsheim 
Nümbrecht-Bierenbachtal 

Die Evangelischen Kirchen im Bereich der alten und neuen 
Bundesländer ~ Auswirkungen der deutschen Vereinigung 

91.05 

25. - 26. März 1991 = Seminarabschnitt A 
27. - 28. März 1991 = SeminarabschnittB 
Pastoralkolleg der EKiR in Rengsdorf 

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
Dieses Seminar wird angeboten für Mitarbeiter ohne kirchliche 
Verwaltungsprüfungen, die im Bereich Haushalts-, Kassen
und Rechnungswesen tätig sind. 
Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Teilung in 
Seminarabschnitt A = Haushalts- und Kassenwesen, 
Seminarabschnitt B = Rechnungswesen. 
Die Anmeldung zu beiden Seminarabschnitten ist möglich. 

91.06 

22. - 24. Mai 1991 
Evangelisches Freizeit- und Erholungsheim 
Nümbrecht-Bierenbachtal 

Aus dem Dienstrecht der EKiR mit dem Schwerpunktthema 
"Die Satzung der KZVK" einschließlich Rechtsprechung durch 
dasBAG. 
- Änderungen der kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen 
- Fragen aus der Praxis für die Praxis 
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91.07 

3. - 5. Juni 1991 
Evangelisches Freizeit* und Erholungsheim 
Nümbrecht-Bierenbachtal 

Mitarbeiterinnen im Sekretariatsbereich 
- Organisation der kirchlichen Verwaltungen 
- Zeit- und Arbeitsplanung 
- Einsatz technischer Arbeitsmittel (z. B. EDV) 

91.08 

11. -13. September 1991 
Josef-Hromadka-Haus in Stolberg-Zweifall 

Kreissynodalrechner und Geprüfte 
- Anläßlich von Prüfungen treten immer wieder (vermeidbare) 

Schwierigkeiten auf, die das Verhältnis zwischen Prüfern 
und Geprüften belasten. 
Das Seminar soll mit dazu beitragen, Verständnis für die Ar
beit des/der jeweils Betroffenen zu erreichen und zu vertie
fen. Die Referenten sollen unter Berücksichtigung der unter
schiedlichen Aufgabenerledigung die (ihre) jeweilige(n) Po
sition(en) darstellen und begründen. Fragen aus der Praxis 
für die Praxis werden mitbehandelt. 

91.09 

30. September - 2. Oktober 1991 
Evangelisches Freizeit- und Erholungsheim 
Nümbrecht-Bierenbachtal 

Presbyterwahlen 1992 
- Das Presbyteramt - die Aufgaben 
- Die Presbyterwahlordnung in der praktischen Anwendung 

91.10 

21. - 22. November 1991 
Tagungsort: NN 

Fortbildungsseminar.für Referenten der Verwaltungs
lehrgänge 

Zu den Fortbildungsseminaren wird jeweils besonders einge
laden. Der Tagungskostenbeitrag beträgt je Seminartag 
20,- DM. Unterbringung und Verpflegung erfolgen zu den Be
dingungen der Tagungsstätten. 

Das Landeskirchenamt 

Beteiligung an OIKOS 

Nr. 17156 ÄZ. 12-7-9-4 Düsseldorf, 18. Dezember 1990 

Die Beteiligung an der OIKOS, ökologisches Handelskontor 
GmbH & Co KG Betriebsgemeinschaft, Frankfurt/Main kann 
als ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 
der VO gelten. Ein Widerspruch dieser Beteiligung zur rechten 
Ausrichtung des Auftrages der Kirche (Artikel 216 Abs. 1 KO, 
§ 2 Abs. 1 VO) besteht nicht. 

Den Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche im Rhein
land wird deshalb die Beteiligung an OIKOS bis zu einer Einla
genhöhe von 500,00 DM generell genehmigt. 

Soweit Kirchenkreise, Verbände und kirchliche Einrichtungen 
sich beteiligen wollen, bedarf dies weiterhin der Genehmigung 
durch das Landeskirchenamt. 

Das Landeskirchenamt 

Heizkostenbeitrag 
für an dienstliche Sammelheizungen 
angeschlossene Dienstwohnungen 

Nr. 33619 ÄZ. 14-15-2-1 Düsseldorf, 14. Januar 1991 

Der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat durch 
Runderlaß vom 23. Oktober 1990 - B 2730 - 13.1.2 -IV A 4-
gern. § 13 Abs. 1 der Dienstwohnungsverordnung (DWVO) die 
Kostensätze für den Abrechnungszeitraum vom 1. Juli 1989 bis 
30. Juni 1990 wie folgt festgesetzt: 

Energieträger 

Heizöl EL, Abwärme 
Gas 
Fernheizung, feste Brennstoffe, 
schweres Heizöl 

DM 
je qm Wohnfläche 

8,44 
9,86 

11,83 

Das Landeskirchenamt 

Personal- und sonstige Nachrichten 

Ordiniert: 

Pastorin im Hilfsdienst Annette Be u s ehe I am 2. Dezember 
1990 in der Kirchengemeinde Düsseldorf-Unterrath. 

Pastorin im Hilfsdienst Elke BI une k - S t ein am 16. Dezem
ber 1990 in der Kirchengemeinde Duisburg-lnnenstadt. 

Pastor Klaus-Peter Böttler am 9. Dezember 1990 in der Kir
chengemeinde Leverkusen-Rheindorf. 

Pastor im Hilfsdienst Stefan D ru bel am 9. Dezember 1990 in 
der Kirchengemeinde Köln-Mauenheim-Weidenpesch. 

Pastor im Hilfsdienst Uwe F lai g am 16. Dezember 1990 in der 
Kirchengemeinde Velbert. 

Pastorin im Hilfsdienst Annegret Haske am 9. Dezember 
1990 in der Kirchengemeinde Kleve. 

Pastorin im Hilfsdienst Elke La n ger am 16. Dezember 1990 
in der Kirchengemeinde Wadern-Losheim. 
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Pastor im Hilfsdienst Arnd P rü ß man n am 9. Dezember 1990 
in der Kirchengemeinde Holzbüttgen. 

Pastorin im Hilfsdienst Dagmar Sc h m i d t am 16. Dezember 
1990 in der Kirchengemeinde Waldsolms~Nord. 

Pastor im Hilfsdienst Roger S ch w i n d am 9. Dezember 1990 
in der Kirchengemeinde Köln-Klettenbarg. 

Berufen/Pfarrstellen: 

GemeindemissionarPastorGünther Kozinowski zum Pfar'" 
rer der Kirchengemeinde langerfeld, Kirchenkreis Barmen 
(1. Pfarrstelle). GemeIndeverzeichnis S. 122. 

Pastorin im Hilfsdienst Helga Sc h r ö k - Vi e tor zur Pfarrerin 
der Vereinigt-evangelischen Gemeinde Unterbarmen-Mitte, 
Kirchenkreis Barmen (3. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis 
S.124. 

Pastorin im Sonderdienst Anke D i t tri c h zur Pfarrerin der Kir
chengemeinde Wickrathberg, Kirchenkreis Gladbach (2. Pfarr
stelle). Gemeindeverteichnis S. 292. 

Pastor lothar W a n d zum Pfarrer der Kirchengemeinde Burg, 
Kirchenkreis Lennep. Gemeindeverzeichnis S. 400. 

Pastor Rolf Sc h m j tz zum Pfarrer der Johannes-Kirchenge
meinde Remscheid, Kirchen kreis lennep (3. Pfarrstelle). Ge
meindeverzeichnis S. 405. 

Gemeindemissionar Pastor Gerhard Ben n e rt z ,bisher Ver
walter der 2. Pfarrstelle des Kirchenkreises An der Ruhr, Inha-
bar dieser Pfarrstelle. Gemeindeverzeichnis S. 479. 

Pfarrerin Ellen Bad e - M 0 r s c h und Pfarrer Reiner Mo r s c h 
zur Pfarrerin bzw. zum Pfarrer im eingeschränkten Dienstver
hältnis der Kirchengemeinde Malstatt, Kirchenkreis Saarbrük
ken (2. Pfarrstelle). Gemeindeverzeichnis S. 494. 

Reiner Alb r e c h t zum Pfarrer des Kirchenkreises An Sieg 
und Rhein (2. kreiskirchliche Pfarrstelle). Gemeindeverzeich
nisS. 507. 

Hans-Martin Ruh! zum Pfarrer des Kirchenkreises An Sieg 
und Rhein (3. kreiskirchliche Pfarrstelle). Gemeindeverzeich
nisS. 508. 

Heinz Weineck zum Pfarrer der Kirchengemeinde Hennef, 
Kirchenkreis An Sieg und Rhein (3. Pfarrstelle). Gemeindever
zeichnis S. 510. 

Pastor im Hilfsdienst Hubertus H ahm a n n zum Pfarrer der 
Kirchengemeinde Dillingen, Kirchenkreis.~ölklingen (1. Pfarr
stelle). Gemeindeverzeichnis 8.556. 

Berufen/Beamtenstellen: 

Kirchenverwaltungs-Inspektorin z. A. Cordula Bremter vom 
Stadtkirchenverband Köln in das Kirchenbeamtenverhältnis 
auf Lebenszeit unter Emennungzur Kirchenverwaltungs-In
spektorin. 

Landeskirchen-Oberinspektor Werner Brümmer vom Lan
deskirchenamt zum landeskirchen-Amtmann. 

Kirchengemeinde-Sekretär z. A. Frank Busch von der Kir
chengemeinde Köln-Klettenberg, Kirchenkreis Köln-Mitte, in 
das Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit unter E.men
nung zum Kirchengemeinde-Sekretär. Gemeindeverzeichnis 
8.346. 

Pastor im Hilfsdienst Michael Diezun in das Kirchenbeam
tenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor im Sonder
dienst und Einweisung in die beim Kirchenkreis Elberfeld ein
gerichtete Sonderdienststelle. 

Kirchenverwaltungs-Oberinspektor Herbert Ger I ach vom 
Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann zum Kirchenverwaltungs
Amtmann. 

Pastorin im Hilfsdienst Marlis Gerwig in das Kirchenbeam
tenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zur Pastorin im Sonder
dienst und Einweisung in die bei der Ev. Jugendakademie ein
gerichtete Sonderdienststelle. 

Landeskirchen-Inspektor Werner Grutz vom Landeskir
chenamt·zum Landeskirchen-Oberinspektor. 

Pastor im Hilfsdienst Jörg He i m b ach in das Kirchenbeam
tenverhältnis auf Zeit unter Ernennung zum Pastor im Sonder
dienst und Einweisung in die bei der Kirchengemeinde Köln
Niehl, Kirchenkreis Köln-Nord, eingerichtete Sonderdienst
stelle. 

Lehrerin im Angestelltenverhältnis Ulla K 0 s t vom Bodel
schwingh-Gymnasium in Herchen unter Ernennung zur Stu
dienrätin für die Sekundarstufe 11 z. A. i. K. in ein Kirchenbeam
tenverhältnis auf Probe. 

Kirchengemeinde-Oberinspektorin Helga L 0 u i s - E b e r lei n 
vom Gemeindeamt Duisburg-Buchholz, Kirchenkreis Duis
burg-Süd, zur Kirchengemeinde-Amtfrau. Gemeindeverzeich
nisS. 226. 

Verwaltungs-Angestellte Renate Raguß vom Stadtkirchen
verband Köln in das Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit 
unter Ernennung zur Kirchenverwaltungs-Sekretärin. 

Kirchenverwaltungs-Inspektor Frank S j e per vom Gesamt
verband Ev. Kirchengemeinden in Alt-Remscheid, Kirchen
kreis Lennep, zum Kirchenverwaltungs-Oberinspektor. 

Pastor Uwe S tau d t in das Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit 
unter Ernennung zum Pastor im Sonderdienst und Einweisung 
in die bei der Kirchengemeinde Lohmar eingerichtete 8onder
dienststelle. 

Stadt-Oberinspektor Detlef Wes t p hai in das Kirchenbeam
tenverhältnis auf Lebenszeit unter Ernennung zum Kirchenver
waltungs- Oberinspektor beim Friedhofsverband Ev. Kirchen
gemeinden im Kirchenkreis Barmen. 

Entlassen aus dem Hilfsdienst: 

Pastorin Sigrid Wer ne r auf eigenen Antrag wegen übernah
me in den Dienst der United Reformed Church in London zum 
15. Januar 1991. 

Versetzung in den Wartestand: 

Pfarrer Wilfried He m m e, Stadtkirchengemeinde Remscheid, 
Kjrchenkreis Lennep, zum 1. Januar 1991. Gemeindeverzeich
nisS. 406. 
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Entlassen: 

Gemeindemissionar Pastor Gerhard Bennertz vom Kir
chenkreis An der Ruhr aus dem Kirchenbeamtenverhältnis 
wegen Berufung zum Pfarrer. 

Pastor im Sonderdienst Uwe Bin der zum 30. Dezember 
1990. 

Gemeindemissionar Pastor Wolfgang D ö n i n g hau s von der 
Kirchengemeinde Sonsbeck, Kirchenkreis Kleve, wegen Beru
fung zum Pfarrer. 

Gemeindemissionar Pastor Manfred Hau ft von der Reforma
tionskirchengemeinde Neuss, Kirchenkreis Gladbach, wegen 
Berufung zum Pfarrer. 

Gemeindemissionar Pastor Harald Kam p man n von der 
Markus-Kirchengemeinde Mülheim an der Ruhr, Kirchenkreis 
An der Ruhr, wegen Berufung zum Pfarrer. 

Gemeindemissionarin Pastorin Ingeborg K lug e, vom Ver
band der Ev. Kirchengemeinden der Stadt Neuss, Kirchenkreis 
Gladbach, wegen Berufung zur Pfarrerin. 

Pastor im Sonderdienst Stephan Me n z f eid zum 2. Dezem
ber 1990. 

Gemeindemissionar Pastor Helmut Sc h ü ß I e r von der Kir
chengemeinde Kerken, Kirchenkreis Kleve, wegen Berufung 
zum Pfarrer. 

Militärpfarrer Dr. Ulrich von den Steinen auf eigenen An
trag. 

Gemeindemissionar Pastor Willibald Tiemann vom Volks
missionarischen Amt aus dem Kirchenbeamtenverhältnis we
gen Berufung zum Pfarrer. 

t 
In deinem Zelt möchte ich ein Gast sein auf ewig, mich 
bergen im Schutz deiner Flügel. (Psalm 61, 5) 

Aus diesem Leben wurden abberufen: 

Pfarrer i. R. Friedrich Müll e r am 25. Dezember 1990 
in HUden, zuletzt Pfarrer in Düsseldorf (Lukas-Kirchen
gemeinde), geboren am 17. Mai 1907 in Kuchenheim, 
ordiniert am 30. April 1933 in Oberhausen. 

Pfarrer i. R. Dr. Erwin te Reh am 1. Januar 1991 in 
Köln, zuletzt Pfarrer in Michaelshoven in Rodenkirchen, 
geboren am 7. Mai 1911 in Wuppertal-Langerfeld, ordi
niert am 17. Juli 1938 in Aachen. 

Pfarrer Mart;n Roth am 25. September 1990 in Hük
kelhoven, Pfarrer in der Kirchengemeinde Hückelho
ven, geboren am 21. März 1939 in St. Georgen/Rumä
nien, ordiniert am 6. Februar 1963 in Hermannstadt. 

Ausscheiden aus dem Dienst und Verlust der in der 
Ordination begründeten Rechte: 

Ehemaliger Pfarrer Dr. Peter Rumpel mit Wirkung vom 
5. Oktober 1990 wegen Austritt aus der evangelischen Kirche. 

Eintritt in den Ruhestand: 

Pfarrer Ulrich He e s in der Lukas-Kirchengemeinde Bad 
Kreuznach, Kirchenkreis An Nahe und Glan, mit Wirkung vom 
1. März 1991. Gemeindeverzeichnis S. 443. 

Pfarrer Einbert-Jan Langevoort in Düsseldorf-Heerdt mit 
Wirkung vom 1. März 1991. Gemeindeverzeichnis S. 192. 

Pfarrer Klaus T 0 e p per, zuletzt Militärpfarrer im Standort 
Wetzlar, mit Wirkung vom 1. März 1991. Gemeindeverzeichnis 
S.77. 

Errichtung einer Pfarrstelle: 

Beim Kirchenkreis Altenkirchen wurde die 1. Pfarrstelle zur Er
teilung evangelischer Religionslehre an den Berufsbildenden 
Schulen mit Wirkung vom 1. Februar 1991 wieder errichtet. Ge
meindeverzeichnis S. 111. 

Pfarrstellenausschreibungen : 

Beim Amtfür So z i ale t h i kund So Z i a! p 0 Ii ti k der Eva n
gelischen Kirche im Rheinland ist sofort die Stelle ein
es(r) Landespfarrers/-pfarrerin für Industrie- und Sozialarbeit 
(KDA) neu zu besetzen. Zu den Aufgaben gehören: die Intensi
vierung der Industrie- und Sozialarbeit innerhalb der Evangeli
schen Kirche im Rheinland; der Aufbau regionaler Arbeits- und 
Organisationsformen ; theologisch-sozialethische Grundsatz
arbeit; die Beratung und Begleitung von Mitarbeitem/Mitarbei
terinnen, insbesondere der Sozialsekretäre in den Kirchenkrei
sen ; Kontakte mit kirchlichen und den anderen gesellschaftli
chen Gruppen und Institutionen. Wir wünschen uns: einen in 
der theologischen Sozialethik kundigen Pfarrer/Pfarrerin mit 
Kenntnissen aus der Praxis des KDA. Er/Sie soll Erfahrungen 
aus der Gemeindearbeit mitbringen, zur Zusammenarbeit mit 
dem Team .des Amtes für Sozialethik und Sozialpolitik bereit 
und zur Kooperation mit Personen, Gruppen und Institutionen 
aus der Kirche und Gesellschaft fähig sein. Wir bieten: eine in
teressante und vielseitige AufgabensteIlung; eigenverantwort
liches und selbständiges Arbeiten. Bewerbungen sind zu rich
ten an das Landeskirchenamt, Hans-Böckler-Straße 7, Post
fach 320340, 4000 Düsseldorf 30. Auskunft erteilt: Amt für So
zialethik und Sozialpolitik der Evangelischen Kirche im Rhein
land, Rochusstraße 44, 4000 Düsseldorf 30, Telefon (0211) 
3610-266/267. 

Die Ev. Studentengemeinde (ESG) Düsseldorf 
sucht eine(n) Pfarrerin/Pfarrer tür ihre Studentenpfarrstelle, 
die zum 1. März 1991 vakant wird. Das Gemeindeleben äußert 
sich in Arbeitskreisen, in Vortragsveranstaltungen und Gottes
diensten. Das Selbstverständnis der Gemeinde ist davon ge
prägt, das Christsein und politisches Engagement zusammen
gehören. Wichtig sind uns dabei die ökologische und ökumeni
sche Orientierung unserer Aktivitäten. Wir suchen eine(n) Pfar
rerin/Pfarrer, die/der bereit ist, auf andere Menschen zuzuge
hen und mit Studenten zusammenzuarbeiten. Wichtig sind da
bei Seelsorge und Beratung sowie die Unterstützung auch 
ausländischer Studenten. Erfahrungen in der Jugendarbeit 
sind hilfreich, Fremdsprachenkenntnisse wären gut. Organisa
tionsgeschick ist nötig; zur Studentengemeinde gehört die Ar
beit im Studentenwohnheim. Weitere Angaben siehe Gemein
deverzeichnis S. 27. Bewerbungen können innerhalb von drei 
Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes an den Pfarr
wahlausschuß der ESG Düsseidorf, z. H. von Frau Renale Dör-
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ner, Witzelstraße 76, 4000 Düsseldorf 1, Telefon (0211) 
346268, gerichtet werden. Die Berufung erfolgt durch die Kir
chenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Die Evangelische Studentengemeinde (ESG) an der 
Fachhochschule Köln (FH) sucht zum frühestmöglichen Ter
min eine(n) Studentenpfarrer(in). Wir wünschen uns Aufge
schlossenheit für die studentischen Probleme an der FH, ins
besondere auch für die Situation der ausländischen Studen
ten; Bereitschaft zur seelsorgerlichen Beratung und zusozia
lern Engagement; Fähigkeit zu vielseitiger Teamarbeit; Kon
taktfreudigkeit und Initiativkraft für den anstehenden Neuauf
bau der Arbeit (Aufbau eines Mitarbeiterkreises, Suche nach 
neuen Räumlichkeiten). Schwerpunkte unserer Arbeit sind 
Probleme der christlichen Verantwortung in Technik und Ge
sellschaft. Die ESG wirkt als offene Gemeinde an der Hoch
schule. Sie arbeitet eng mit der KSG-FH und der ESG an der 
Uni zusammen. Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis 
S. 29/347. Die Pfarrstelle ist an die Kirchengemeinde Köln
Nippes angebunden. Deshalb erbitten wir Bewerbungen bis 
zum 15. März 1991 über das Presbyterium der Ev. Kirchenge
meinde Köln-Nippes, Palienbergstraße 24, 5000 Köln 60. 

Die Evangelische StudentInnengemeinde (ESG) 
Wuppertal sucht eine Pfarrerin bzw. einen Pfarrer für ihre 
Studentenpfarrstelle. Sie/Er sollte in der Lage sein, Christsein 
und politisches Engagement zusammenzusehen, Verbindung 
mit Studentinnen der Gesamthochschule Wuppertal und der 
Kirchlichen Hochschule zu suchen und zu halten, die beste
hende Zusammenarbeit mit Gruppen aus der Hochschule und 
Kirche weiterzuführen und vor allem auch ausländischen Stu
dentinnen beratend und unterstützend zur Seite zu stehen; da
zu wären Kenntnisse in Französisch und Englisch hilfreich. 
Das vor drei Jahren neu erbaute ESG-Zentrum mit integrierter 
Pfarrwohnung bietet gute räumliche Voraussetzung zur Förde
rung der Kommunikation zwischen Kirche und Studentinnen. 
Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 30. Bewer
bungen können innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen 
dieses Amtsblattes an den Pfarrstellenausschuß der ESG, 
z. H. von Frau Gudrun Bette, Oberer Grifflenberg 158 in 5600 
Wuppertal 1, gerichtet werden. Die Berufung erfolgt durch die 
Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Die 1. Pfarrstelle des Kirchenkreises Alt e n kir ehe n (Ev. Re
ligionsunterricht an Berufsschulen ·im Kreis Alfenkirchen) ist 
sofort durch den Kreissynodalvorstand zu besetzen. Weitere 
Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 111. Bewerbungen 
sind innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amts
blattes an den Kreissynodalvorstand über den Superintenden
ten des Kirchenkreises Altenkirchen, Stadthallenweg 16, 5230 
Altenkirchen, zu richten. 

Die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde 0 e 11 w i g - Fr in t r 0 p
Ger sc h e d e, Kirchenkreis Essen-Nord, ist sofort durch das 
Presbyterium wieder zu besetzen. In der Gemeinde ist der Klei
ne Katechismus D. Martin Luthers in Gebrauch. Weitere Anga
ben siehe Gemeindeverzeichnis S. 261. Bewerbungen sind in
nerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes 
an das Presbyterium über den Superintendenten des Kirchen
kreises Essen-Nord, 11. Hagen 7, Postfach 1011 53, 4300 Es
sen 1 , zu richten. 

Die Kirchengemeinde K 0 b I e n z - L ü t z e I sucht für ihren Be
zirk Neuendorf/Rheindörfer eine/n Pfarrer/in. Die Kirchenge
meinde besteht aus 3 Gemeindebezirken. Wir wollen im Team 
arbeiten. 3 Pfarrer/innen und 2 Gemeindepädagogen/innen 
planen und verantworten Gemeindearbeit gemeinsam. Der 
bisherige Stelleninhaber ist durch Pensionierung ausgeschie
den. Der/die Nachfolger/in sollte neben der Bezirksarbeit 
schwerpunktmäßig für die Jugend- und Konfirmandenarbeit in 
der Kirchengemeinde verantwortlich sein. Weitere Angaben 
siehe Gemeindeverzeichnis S. 329. Auskunft geben der Vorsit-

zende des Pfarrwahlausschusses, Pfarrer Dr. Offerhaus, T ele
fon (0261) 28121 31 oder der Vorsitzende des Presbyteriums, 
Pfarrer Hans Steffens, Telefon (0261) 25958. Die Pfarrstelle 
wird durch Presbyteriumswahl besetzt. Bewerbungen sind an 
das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Ko
blenz-Lützel, Moselring 2-4, 5400 Koblenz, zu richten. 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde K öl n - S tarn m h e im, 
Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch, ist zum 1. September 1991 
durch das Presbyterium wieder zu besetzen. In der Gemeinde 
ist der Unions-Katechismus in Gebrauch. Gesucht wird ein{e) 
Pfarrer(in), der (die) sich den vielfältigen Aufgaben einer Ein
zelpfarrstelle in einem überschaubaren Stadtrand bezirk stellt. 
Freude an der Theologie und eine Fortsetzung der missionari
schen Verkündigung werden erwartet. Der (die) Bewerber(in) 
sollte die sonntägliche Predigt zu einem Schwerpunkt seiner 
(ihrer) Tätigkeit machen und die Kanzelgemeinschaft mit der 
Nachbargemeinde Köln-Flittard weiterführen. Weitere Anga
ben siehe Gemeindeverzeichnis S. 369. Auskünfte erteilen 
auch Herr Dr. Klimkait, Telefon (02202) 55696; Frau Rosen
hahn, Telefon (0221) 662966 und Pfarrer Bauder, Telefon 
(0221) 662232. Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen 
nach Erscheinen dieses Amtsblattes an das Presbyterium über 
den Superintendenten des Kirchenkreises Köln-Rechtsrhei
nisch, Kartäusergasse 9, 5000 Köln 1 , zu richten. 

Die Kirchengemeinde Es c h be r g in Saarbrücken sucht we
gen des Eintritts ihres Pfarrers in den Ruhestand zum Sommer 
1991 einen Pfarrer oder eine Pfarrerin (evtl. Pfarrerehepaar). 
Die Pfarrstelle wird durch Gemeindewahl besetzt. Die Kirchen
gemeinde in dem über 25 Jahre alten Stadtteil Eschberg hat ca. 
2500 Gemeindeglieder. Im Gemeindezentrum mit Kirchraum 
und Kindergarten und im Gemeindebüro arbeitet ein Kreis en
gagierter haupt- und nebenamtlicher Mitarbeiter. Die Gemein
de wünscht sich einen Pfarrer oder eine Pfarrerin, denen die 
Weitergabe der frohen Botschaft Jesu wichtig ist und die das in 
Gottesdienst, Seelsorge, Unterricht und in den vielfältigen For
men der Gemeindearbeitvertreten. Die gewachsenen ökume
nischen Kontakte sollten fortgeführt und vertieft werden. In der 
Gemeinde gilt der Lutherische Katechismus; der Gottesdienst 
wird in der Regel nach Ordnung B der Agende gehalten. Weite
re Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 493; Auskünfte er
teilt das Gemeindebüro, Telefon (0681) 81 2744. Bewerbun
gen sind innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses 
Amtsblattes an das Presbyterium· über den Superintendenten 
des Kirchenkreises Saarbrücken, "Haus der Kirche", Großher
zog-Friedrich-Straße 44, 6600 Saarbrücken 3, zu richten. 

In der Kirchengemeinde Saarbrücken-Malstatt wird 
zum 1. April 1991 die 1. von 3 Pfarrstellen durch Pensionierung 
des Stelleninhabers frei. Malstatt hat z. Z. 6500 Gemeindeglie
der, 3 Predigtstätten, 2 Gemeindehäuser und 1 Kindergarten. 
Die Verwaltungsarbeit wird z. T. durch das Gemeindeamt, z.T. 
durch das Verwaltungsamt des Kirchenkreises erledigt. Ein 
Pfarrhaus mit Garten in der Nähe eines Gemeindezentrums 
steht zur Verfügung. Im Bezirk liegt ein großes Altersheim der 
Arbeiterwohlfahrt mit Pflegestation. Wir wünschen uns eine{n) 
Pfarrerin, der/die sich durch soziale Probleme, Arbeitslosigkeit 
und Kirchenferne vieler Gemeindeglieder nicht abschrecken 
läßt; der/die teamfähig und für die ökumenische Arbeit offen ist 
(die Bevölkerung Malstatts ist zu 2/3 katholisch). über beson
dere Schwerpunkte der Arbeit können wir miteinander reden. 
Weitere Angaben siehe Gemeindeverzeichnis S. 494. Richten 
Sie bitte Ihre Bewerbung bis vier Wochen nach Erscheinen die
ses Amtsblattes an das Presbyterium der Ev. Kirchengemein
de Saarbrücken-Malstatt über den Superintendenten des Kir
chenkreises Saarbrücken, "Haus der Kirche", Großherzog
Friedrich-Straße 44, 6600 Saarbrücken 3. Auskünfte erteilen 
die Vorsitzende des Presbyteriums, Pfarrerin Faber, Telefon 
(0681) 44320; Pfarrerin Bade-Morsch und Pfarrer Morsch, 
Telefon (0681) 71780. 
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Die Kirchengemeinde Be u e I sucht für den 1. Pfarrbezirk ei
nen Pfarrer / eine Pfarrerin / ein Pfarrerehepaar. Die Gemein
de besteht aus 4 Pfarrbezirken und umfaßt den rechtsrheini
schen Teil von Bonn. Der 1. Pfarrbezirk ist geprägt durch den 
alten Ortskern von Beuel mit typischer Innenstadtstruktur und 
einem interessanten kulturellen Angebot. Zum Bezirk gehört 
ein Kindergarten. Ein (katholisches) Krankenhaus liegt im 
Ortskern. Die kürzlich renovierte "Versöhnungs-Kirche", der 
Kindergarten und das Jugendheim liegen direkt neben dem 
zentralen Gemeindeamt; das Pfarrhaus in der Nähe des 
Rheins in einer Wohnstraße. Mitarbeiterinnen des 1. Bezirks 
sind die Gemeindeschwester, der Küster, die Jugendleiterin 
und der Kirchenmusiker (nebenamtlich) und das Team des 
Kindergartens. Wir wünschen uns eine integrierende Persön
lichkeit mit der Fähigkeit, die Arbeitsbereiche zusammenzuhal
ten und mit den Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen sowie 
den beiden Kollegen und der Kollegin vertrauensvoll zusam
menzuarbeiten. Für die Arbeit im Bezirk ist uns wichtig: Offen
heit für neue Formen des Gottesdienstes; Interesse und Fähig
keit zur Kinder- und Jugendarbeit und zur Arbeit mit jungen Fa
milien; Verständnis für soziale Problemgruppen und Beteili
gung an der diakonischen Arbeit; Bereitschaft zu ökumeni
scher Arbeit und Ausländerarbeit. Weitere Angaben siehe Ge
meindeverzeichnis S. 509. Bewerbungen erbitten wir mit den 
üblichen Unterlagen über den Superintendenten des Kirchen
kreises An Sieg und Rhein, Zeughausstraße 7-9, 5200 Sieg
burg, an das Presbyterium der Evangelischen Gemeinde 
Beuel, Siegfried-Leopold-Straße 74,5300 Bonn 3. 

Stellenausschreibung : 

Ab 1. Oktober 1991 soll die Stelle eines der beiden La n d e s
kirchenmusikwarte der Evangelischen Kirche im 
Rh ein I a n d nach Pensionierung des bisherigen SteIleninha
bers wieder besetzt werden. Der Landeskirchenmusikwart ver
waltet das kirchenmusikalische Fachaufsichtsamt der Landes
kirche. Er berät Kirchenleitung und Landeskirchenamt in allen 
kirchenmusikalischen Angelegenheiten. Der Landeskirchen
musikwart hat für die einheitliche Ausrichtung und Handha
bung der Fachaufsicht in den Kirchenkreisen Sorge zu tragen. 
Dazu gehören: die Beobachtung der Entwicklung des kirchen
musikalischen Lebens in der Landeskirche; die Weitergabe 
von Anregungen zur Pflege und Förderung der Kirchenmusik; 
die Zusammenarbeit mit den Kirchenmusikwarten sowie mit 
kirchenmusikalischen Verbänden und Einrichtungen; die Mit
wirkung bei der Berufung von hauptamtlichen Kirchenmusike
rinnen und Kirchenmusikern in den Gemeinden. Dienstsitz ist 
das Landeskirchenamt Düsseldorf. Die regelmäßige wöchent
liche Arbeitszeit beträgt 15 Stunden. Die Vergütung erfolgt ge
mäß BAT -KF zuzüglich einer Zulage. Wir suchen einen Bewer
ber bzw. eine Bewerberin mit langjähriger Berufserfahrung in 
der Qualifikation als A-Kirchenmusiker/in mit der Großen Ur
kunde Über die Anstellungsfähigkeit in der EKU. Die Bereit
schaft und Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit, insbe
sondere mit dem anderen Stelieninhaber, wird erwartet. Für die 
örtliche Beweglichkeit ist Motorisierung erforderlich. Bewer
bungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 31. März 
1991 an die Kirchenleitung, Hans-Böckler-Straße 7, Postfach 
320340,4000 Düsseldorf 30, erbeten. Auskünfte erteilen die 
Landeskirchenmusikdirektoren Ebers und Wiedenhoff, Tele
fon (0211) 4562381 und Lk.-Oberamtsrat Oberlack, Telefon 
(0211) 4562361. 

Stellenausschreibungen : 
(ohne Textverantwortung des Landeskirchenamtes) 

Die Vereinigte Evangelische Mission sucht zum 1. 
September 1991 für ihre Ökumenische Werkstatt Wup
pe rta I eine theologische Mitarbeiterin. Sie finden bei uns: ei
ne Tagungsstätte mit Angeboten für Jugendliche und Erwach-

sene; einen Kreis von Kolleginnen und Kollegen im theologi
schen und pädagogischen Bereich sowie in Hauswirtschaft 
und Verwaltung, die in Kooperation miteinander die Gestaltung 
des Hauses und die Tagungen und Seminare verantworten; 

. gemeinsames Einüben von Ausdrucksformen christlichen 
Zeugnisses im ökumenischen Kontext der Welt heute; Kontak
te zu den über 20 Partnerkirchen der VEM in Afrika und Asien. 
Wir suchen eine Frau, die sich für Fragen von Mission, Ökume
ne und Entwicklungsdienst engagiert, besonders für ökume
nisch missionarischen Gemeindeaufbau. Sie soll u. a. Projekte 
für Gemeinden ausarbeiten, vorstellen und in der Durchfüh
rung begleiten; die bereit ist, in der Begegnung mit Menschen 
anderer Kulturen zu lernen und die Frohe Botschaft Jesu in 
ökumenischer Weite zu bezeugen; die Freude an kreativer Tä
tigkeit hat, Organisationstalent besitzt und auch zu Arbeit in 
Gremien bereit ist. Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlosse
ne theologische Ausbildung; gruppenpädagogische Praxis 
und Gemeindeerfahrung; Bereitschaft zur Teamarbeit; gute 
Kenntnisse in Englisch oder Französisch; möglichst Auslands
erfahrung in Asien oder Afrika; Befähigung zu Leitungsaufga
ben. Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Siegfried Zöllner, Tele
fon dienstlich (0202) 89004-70 und (02336) 81357. Ihre 
Bewerbung richten Sie bitte bis zum 5. Mai 1991 an die VEM, 
Referat für Mitarbeiterwerbung, Ausbildung und Stipendien, 
Dr. SiegfriedZöllner, Rudolfstraße 137, 5600 Wuppertal2. 

Der Kir c h e n kr eis B 0 nn hat die Stelle des/der Leiters/Lei
terin der Superintendentur neu zu besetzen. Gesucht wir einte 
aufgeschlossene/r Mitarbeiter/in mit praktischen Erfahrungen 
im Verwaltungsdienst und fundierten Kenntnissen im Haus
halts- und Rechnungswesen. Die vielfältigen Aufgaben erfor
dern einen partnerschaftlichen Umgang mit den Mitarbeitem/ 
innen und die Fähigkeit, Verwaltungsvorgänge selbständig zu 
bearbeiten. Ein technisch· gut ausgestattetes Büro steht zur· 
Verfügung. Der/die Bewerber/in soll die Zweite kirchliche Ver
waltungsprufung oder eine gleichwertige Prüfung im öffentli
chen Dienst abgelegt haben. Die Vergütung erfolgt nach BAT
KF IV b. Bewerbungen sind zu richten an den Superintenden
ten des Kirchenkreises Bonn, Adenauerallee 37, 5300 Bonn 1, 
Telefon (0228) 26798-51. 

Die A-Kirchenmusikerstelle an der Christuskirche der Kirchen
gemeinde Es sen - Alt end 0 r f, Kirchenkreis Essen-Mitte, ist 
zum 1. Oktober 1991 mit einem/r A- oder B-Kirchenmusiker/in 
zu besetzen. Der Aufgabenbereich ·umfaßt den Organisten
dienst bei Gottesdiensten und Amtshandlungen, die Leitung 
des Kirchen-, Frauen-, Kinder- und Flötenchores, die Durch
führung von Konzerten, die musikalische Begleitung von Fe
sten und Feiern, Singen in Gruppen und Kreisen - auch in den 
Kindergärten. Wir wünschen uns einen engagierten Kirchen
musiker, der die Aufgabenbereiche mit Leben füllt und sich ak
tiv am Gemeindeleben beteiligt und mit Phantasie und Kreativi
tät auch an neuen Gottesdienstformen mitarbeitet und den Ge
sang neuer Kirchenlieder fördert. In der Christuskirche steht ei
ne 3manualige Schuke-Orgel (Bj. 56), vollmechanisch, 30 Re
gister. Die Vergütung erfolgt nach BAT -KF. Bei der Wohnungs
suche sind wir behilflich. Nähere Auskünfte erteilt der Vorsit
zende des Presbyteriums, Pastor Weiter, Telefon (0201) 
624169. Bewerbungen sind beim Presbyterium der Ev. Kir
chengemeinde Essen-Altendorf, Zu den Karmelitern 15, 4300 
Essen 1, einzureichen. 

Die Kirchengemeinde K e tt w ~g a. d. Ruh r, Altenheim 
"Haus Abendfrieden" (78 Betten, 32 Mitarbeiter) sucht zum 
1. April 1991 oder später eine(n) erfahrene(n), evangelische(n) 
Mitarbeiter(in) für die Heimverwaltung, möglichst mit Erster 
Verwaltungsprufung. Eine abgeschlossene kaufmännische 
oder betriebswirtschaftliche Ausbildung und EDV-Kenntnisse 
sind wünschenswert. Wir bieten: einen interessanten, gestal
tungsfähigen Aufgabenbereich, der selbständiges Arbeiten er
fordert; höchstmögliche Vergütung nach BAT-KF; alle Sozial-
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leistungen des Kirchlichen Dienstes. Wir erwarten: möglichst 
berufspraktische Erfahrungen im Altenheimbereich (Selbstko
stenblatt, Leistungsabrechnung, Verhandlungen mit Sozialhil
feträgern und Ämtern); Kenntnisse in der Personalverwaltung; 
Bereitschaft zur tätigen Mithilfe gegenüber den Heimbewoh
nern. Schriftliche Bewerbungen mit allen erforderlichen Unter
lagen sind zu richten an: Kuratorium des Ev. Altenheimes 
"Haus Abendfrieden", z. H. Herrn Dr. Gödde, Schuistraße 11, 
4300 Essen 1 a (Kettwig). 

Wir sind ein zentrales Verwaltungsamt für 7 evangelische Kir
chengemeinden im Norden Kölns. Es werden weiterhin so
zial-diakonische Einrichtungen betreut. Wir suchen für sofort 
eine/n Mitarbeiter/in des mittleren/gehobenen Verwaltungs
dienstes für ein vielseitiges Aufgabengebiet. Es ist die über
nahme der Leitung der Bau- und Liegenschaftsverwaltung so
wie der Kassenverwaltung vorgesehen. Wir erwarten von ei
nem/er evangelischen Bewerber/in eine selbständige und 
konstruktive Mitarbeit. Es sollte die Zweite, mindestens aber 
die Erste kirchliche (bevorzugt) oder kommunale Verwaltungs
prüfung abgelegt worden sein. Wir bieten vielseitige und um
fangreiche Aufgaben und zu ihrer Wahmehmung gute Arbeits
bedingungen sowie die Mithilfe durch weitere Mitarbeiterinnen. 
Der Aufgabe angemessen sind Aufstiegsmöglichkeiten bis zur 
Besoldungsgruppe A 11 oder Vergütungsgruppe IVa BAT -KF 
gegeben. Bewerbungen an das Ev. Verwaltungsamt Köln
Nord, Palienbergstraße 24, 5000 Köln 60. Der Amtsleiter, Herr 
Krause, ist gerne bereit, unter Telefon (0221) 748025 weitere 
Auskunft zu erteilen. 

An der Realschule des Kirchenkreises Leverkusen der 
Ev. Kirche im Rheinland in Burscheid ist wegen Pensionierung 
des Schulleiters die Stelle des Realschulrektors (Besoldungs
gruppe A 15 BBesG) zum 1. August 1991 zu besetzen. Die Re
alschule arbeitet als anerkannte Ersatzschule nach den Richtli
nien des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie hat in Koedukation 
z. Zt. ca. 500 Schüler in 1 a Klassen. Angeschlossen ist ein In
temat mit rd. 90 Plätzen. Wir suchen eine/n evangelische/n 
Pädagogenln, der/die über den allgemeinen Bildungsauftrag 
hinaus bereit ist, unter dem Anspruch des Evangeliums in Zu
sammenarbeit mit dem Kollegium junge Menschen zu bilden 
und in Mitverantwortung für unser Internat zu erziehen. Wir set
zen voraus, daß der/die Bewerberln bereits Erfahrung in der 
Verwaltung einer Schule hat. Burscheid (Reg.-Bez. Köln) liegt 
am Rande des Bergischen Landes im Städtedreieck Düssel
dorf-Köln-Wuppertal. Direkter Autobahnanschluß ist vorhan
den. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bit
te innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieses Amts
blattes an den Superintendenten des Kirchenkreises Leverku-

sen, Pfarrer Dr. Reinhard Witschke, Otto-Grimm-Straße 9, 
5090 Leverkusen 1 . Auskünfte erteilt der Vorsitzende des Ku
ratoriums der Realschule, Pfarrer Horst Zimmermann, Bur
scheider Straße 67, 5090 Leverkusen 3, Telefon (02171) 
31611. 

Der Ki rchenkreis Leverkusen sucht zum 1. April 1991 
eine/n Jugendreferentin/Jugendreferenten mit pädagogisch 
qualifiziertem Studiengang und mehrjähriger Praxis in der 
kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit. Folgende Erwartungen 
haben wir an die Bewerber und Bewerberinnen : Kollegiale Zu
sammenarbeit mit den 22 pädagogischen Mitarbeiterinnen der 
13 Gemeinden; Fortbildung und Unterstützung der ehrenamtli
chen Mitarbeiterinnen ; Planung, Durchführung und Förderung 
von Seminaren, Aktionen u. a. Veranstaltungen im Rahmen 
der Kinder- und Jugendarbeit; Vertretung der Evangelischen 
Jugend nach außen. Bei gleicher Qualifikation soll die Stelle mit 
einer Frau besetzt werden. Die Vergütung erfolgt nach BAT -KF 
mit den für den öffentlichen Dienst gewährten Sozialleistun
gen. Telefonische Rückfragen erbitten wir an Herrn Walter 
Held, (0214) 38241/40 im Jugendreferat. Bewerbungsunter
lagen gehen an den Superintendenten, Dr. Reinhard Witschke, 
Otto-Grimm-Straße 9 in 5090 Leverkusen 1, Telefon (0214) 
3820. 

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis An der 
Ruhr sucht zum nächstmöglichen Termin eine(n) Verwal
tungssachbearbeiter/in mit Erster Verwaltungsprüfung. EDV
Kenntnisse sind erwünscht. Das Aufgabengebiet umfaßt: 
Koordination aller verwaltungstechnischen Arbeiten und Ab
läufe; Organisation der Geschäftsstelle; Haushaltsplanauf
stellung und überwachung, Bewirtschaftung; Anträge und 
Verwendungsnachweise; Organisation des Sammlungs- und 
Spendenwesens. Vergütung erfolgt nach Vergütungsgruppe 
Vb BAT-KF. Freistellung für den Zweiten Verwaltungslehr
gang möglich. Bewerbungen richten Sie bitte an den Vorsitzen
den des Kuratoriums des Diakonischen Werkes im Kirchen
kreis An der Ruhr, Herrn Prof. Dr. Freymann, Hagdom 1 a, 
4330 Mülheim an der Ruhr. 

Die Stadtkirchengemeinde Remscheid sucht zum 
1. April 1991 einen hauptamtlichen evangelischen Küster und 
Hausmeister. Eine handwerkliche Ausbildung ist Vorausset
zung. Die Vergütung erfolgt nach BAT-KF. Eine Dienstwoh
nung wird gestellt. Erwartet wird Freude an der Arbeit und Mit
arbeit bei Veranstaltungen sowie Offenheit tür alle Gemeinde
glieder. Bewerbungen mit ausführlichen Unterlagen werden 
erbeten an das Presbyterium der Ev. Stadtkirchengemeinde 
Remscheid, Ambrosius-Vaßbender-Platz 1,5630 Remscheid. 


